Kulturfreunde Steinhorst e.V. k I
Lischer StraBe 1a, 29367 Steinhorst
Freunde

Steinhorst e.V.
Beitrittserklarung

Ilch/Wir erklare/n hiermit meinen/unseren Beitritt zum Verein ,,Kulturfreunde Steinhorst e V.

Name:

StraBe:

PLZ/Ort:

Geb.-Datum:

Telefon

Email

Beginn der Mitgliedschaft:

Das Vereinsjahr beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember.

Die Hohe des Jahresbeitrages ergibt sich aus der glltigen Beitragsordnung in Verbindung mit § 5
der Satzung des Vereins.

Die Satzung wird von mir/uns vollinhaltlich anerkannt sowie auch die Einverstandniserklarung
zur digitalen Datenspeicherung zwecks Versands von Einladungen und Informationsmaterialien
per E-Mail oder per Post.

Mit dem Einzug des Vereinsbeitrages per Lastschriftverfahren bin ich/sind wir einverstanden. Der
Vereinsbeitrag soll von meinem/unseren Bankkonto abgebucht werden.

Bank IBAN BIC

Das Erstellen einer jahrlichen Bestatigung Uber die Zahlung des Mitgliedbeitrages ist zeit- und
kostenintensiv und nicht jedes Mitglied bendtigt diese Bestatigung, da oftmals der Nachweis des
Buchungstextes auf dem entsprechenden Kontoauszug ausreichend ist. Um Zeit und Kosten
einsparen zu kdnnen, werden diese Bestatigungen nur auf Wunsch ausgestellt.

Bestatigung erwunscht: Ja Nein




Ort, Datum Unterschrift (ggf. des Kontoinhabers)

Kulturfreunde Steinhorst e.V. k Ibur
Lischer StraBe 1a, 29367 Steinhorst
Freunde
Steinhorst e.V.

Beitragsordnung

Aufgrund des § 5 der Satzung vom 31.10.1987, zuletzt geandert durch Beschluss vom 11.4.2017,
hat die Mitgliedergliederversammlung vom 22.7.2021 folgende Beitrage beschlossen.

§1 Hohe der Beitrage

(1) Einzelpersonen 30,00 €
(2) Ehepaare 42,00 €
(8) Schwerbehinderte, Arbeitslose und Studenten 12,00 €
(4) Vereine 100,00 €
(5) Institutionen 200,00 €

§ 2 BeitragsermaBigung

Der Vorstand kann im Einzelfall den Mitgliedsbeitrag herabsetzen, wenn es dem Mitglied unter
Berlcksichtigung seiner wirtschaftlichen Verhaltnisse die Zahlung des vollen Beitrages nicht
zumutbar ist.

§ 3 Entstehen und Ende der Beitragsfrist
Die Beitragsfrist beginnt mit dem ersten Tag des Monats, der auf den Beitrag folgt. Die
Beitragspflicht endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Mitgliedschaft erloschen ist.

§ 4 Inkrafttreten
Diese Beitragsordnung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

Gifhorn, den 01.01.2025

Fur den Teamvorstand




	Name: 
	Straße: 
	PLZOrt: 
	GebDatum: 
	Telefon: 
	Email: 
	Beginn der Mitgliedschaft: 
	Bank: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Ort Datum: 
	Unterschrift ggf des Kontoinhabers: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off


